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Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 14. Mai 2008, 10:00 Uhr, in der Deutschen
Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2007, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 52.182.306,10 wie folgt zu verwenden:

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,65 je Stückaktie
auf das dividendenberechtigte Grundkapital von
EUR 31.349.999,00, eingeteilt in 31.349.999 Stückaktien EUR 51.727.498,35

Vortrag auf neue Rechnung EUR 454.807,75

Bilanzgewinn EUR 52.182.306,10

| 2 |

Einberufung der Hauptversammlung



5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 und des Prüfers für die
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 sowie zum Prüfer
für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts
des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2008 zu wählen.

6. Wahl zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats
Herrn Hellmar Hedder endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG
zusammen und besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung gewählt werden.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschlä-
ge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hellmar Hedder, Münster, Abteilungsleiter Portfolio-
management Immobilien VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH, für eine Amts-
zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Hedder übt keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleich-
baren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen aus.

7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien und Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit der Erwerb nicht ausdrücklich
gesetzlich zugelassen ist, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung.
Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Juni 2007 zu Punkt 8
der damaligen Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
läuft am 5. Dezember 2008 aus. Daher soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden,
der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien zu erteilen.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
13. November 2009 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die von
der Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Juni 2007 zu Punkt 8 der damaligen
Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des neuen Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben. Auf
die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu
keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf
nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfol-
gung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder von ihr abhängige oder
in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren
Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgeübt werden.

b) Arten des Erwerbs
Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit vorheriger Zustimmung des Aufsichts-
rats (1) über die Börse oder (2) aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots bzw. aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte
Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10%
über- oder unterschreiten.

(2) Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf-
angebots oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen

• im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der gebo-
tene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw.

• im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten
Kaufpreisspanne
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den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handels-
system (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der öffent-
lichen Ankündigung des öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10% über-
oder unterschreiten.

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maß-
geblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitt
der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung
abgestellt.

Sofern ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist,
kann es nur nach Quoten angenommen werden. Sofern im Fall einer an alle Aktio-
näre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten
von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht alle angenommen werden, kann
die Annahme der Angebote nur nach Quoten erfolgen.

Eine bevorrechtigte Behandlung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück Aktien je
Aktionär kann vorgesehen werden.

Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre
gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann wei-
tere Bedingungen vorsehen.

c) Verwendung der eigenen Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats die auf-
grund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelasse-
nen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden:

(1) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durch-
führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch
im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des antei-
ligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-
schaft eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist
der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.
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(2) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder aufgrund eines
Angebots an alle Aktionäre veräußert werden, wenn der bar zu zahlende Kaufpreis
den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotier-
ten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise veräu-
ßerten Aktien darf zusammen mit der Anzahl der neuen Aktien, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, und der Anzahl der
Aktien, die durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfül-
lung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen entstehen können, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10%
des Grundkapitals nicht überschreiten.

(3) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch in
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen.

(4) Die Aktien können verwandt werden, um die Wandlungs- und/oder Bezugs-
und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft oder
deren Konzerngesellschaften, an denen die DIC Asset AG zu 100% beteiligt ist, aus-
gegebenen Wandelschuldverschreibungen oder Optionsschuldverschreibungen
zu erfüllen.

Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder teilwei-
se, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen unter (2), (3) und
(4) können auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende
Unternehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft
handelnde Dritte ausgenutzt werden.

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4
AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei
der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen, ist im Anschluss an diesen Tagesordnungs-
punkt abgedruckt.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4
AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands,
das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermäch-
tigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals zu
erwerben.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 6. Juni 2007 einen Ermächtigungsbeschluss
zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der bis zum 5. Dezember 2008 befristet ist. Da die Ermäch-
tigung während des laufenden Geschäftsjahres ablaufen wird, soll dieser Ermächtigungsbe-
schluss zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des in dieser Hauptversammlung zu beschlie-
ßenden neuen Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben werden.

Der Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand zum Erwerb
eigener Aktien mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats zu ermächtigen, die maximal
10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals ausmachen dürfen.
Dabei hat der Erwerb über die Börse, aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Kaufangebots oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erfolgen. Der aktienrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz ist jeweils zu beachten. Bei der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten können die Adressaten dieser Aufforderung ent-
scheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer
Preisspanne) anbieten möchten.

Sofern im Rahmen des Erwerbs aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf-
angebots dieses Angebot überzeichnet sein sollte, kann es nur nach Quoten angenommen
werden. Sofern im Fall einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abga-
be von Verkaufsangeboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht alle angenommen
werden, kann die Annahme der Angebote nur nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es gemäß
Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (2) zulässig sein, eine bevorrechtigte Behandlung geringe-
rer Stückzahlen bis zu maximal 100 Stück Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Für die
Aktionäre resultieren hieraus keine Nachteile. Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte
der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten)
dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den
letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen
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Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht
mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle
Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maß-
geblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der fünf
Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. Das an alle
Aktionäre gerichtete Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen.

Die außerdem vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der verein-
fachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung
den Vorstand auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder aufgrund
eines Angebots an alle Aktionäre ermächtigen. Der Vorstand bedarf nach dem Beschlussvor-
schlag auch zur Verwendung der eigenen Aktien der vorherigen Zustimmung des Aufsichts-
rats.

Voraussetzung ist dabei in der hier unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) Ziffer (2) vorgeschlage-
nen Alternative, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis
veräußert werden, der den Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-
sennotierten Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. Ein Abschlag von 3% bis 5% vom aktuellen Börsenkurs wird in der Regel als nicht
wesentlich angesehen. Von einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen
Bezugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit der Veräußerung eige-
ner Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und in einer anderen Form als über die Börse oder
durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapi-
talmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance,
nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den
Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Veräußerung zu
einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begren-
zung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 10% des Grundkapitals werden die
Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt.

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 7 lit. c) Ziffer (3) vorgeschlagenen Beschluss hat die Gesell-
schaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim
Erwerb von Unternehmen, Teilen daran oder beim Erwerb von Beteiligungen an Unterneh-
men bzw. Unternehmenszusammenschlüssen als Gegenleistung anbieten zu können. Auf
dem Markt wird diese Form der Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier vorgeschlagene
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Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gele-
genheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel aus-
nutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der
Festlegung der Bewertungswertrelationen werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf achten,
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Sie werden sich insbesonde-
re bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsen-
preis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse
nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen, ist eine systemati-
sche Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit allerdings nicht vorgesehen.

Ferner sieht die Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) Ziffer (4) vor, dass die auf-
grund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre genutzt werden können, um Wandlungs- und/oder Bezugs-
und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus den von der Gesellschaft oder ihren
Konzerngesellschaften, an denen die DIC Asset AG zu 100% beteiligt ist, ausgegebenen Wan-
del- bzw. Optionsschuldverschreibungen zu erfüllen. Es kann zweckmäßig sein, anstelle der
Nutzung des bedingten Kapitals ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wand-
lungs- und/oder Bezugs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten einzusetzen.

Schließlich können die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen
Aktien nach dem zu Tagesordnungspunkt 7 lit. c) Ziffer (1) vorgeschlagenen Beschluss von der
Gesellschaft eingezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Haupt-
versammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung
einer Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass
hierdurch eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier
vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese
Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der
Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende
Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der
Stückaktien vorzunehmen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden
Ermächtigungen unterrichten.
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8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und die
Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals; Beschlussfassung über eine Ermächti-
gung I zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und die Schaf-
fung eines neuen bedingten Kapitals I/2008 sowie entsprechende Satzungsänderungen

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juli 2005 mit Änderungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 6. Juni 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 30. Juni
2010 einmalig oder mehrfach auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen oder Genussrechte zu begeben, zu deren Bedienung ein bedingtes Kapi-
tal von bis zu EUR 3.390.000,00 geschaffen worden ist, welches in § 6 der Satzung nieder-
gelegt ist.

Der Vorstand hat von dieser bestehenden Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht. Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen können jedoch wesentliche Instrumente
sein, um für eine angemessene Kapitalausstattung als entscheidende Grundlage der Unter-
nehmensentwicklung zu sorgen. Der Gesellschaft fließt zumeist zinsgünstig Fremdkapital
zu, das ihr später unter Umständen als Eigenkapital erhalten bleibt. Um der Gesellschaft die
Möglichkeit einer zinsgünstigen Fremdfinanzierung zu erhalten, soll die bisherige Ermäch-
tigung aufgehoben und zu diesem Tagesordnungspunkt 8 sowie dem nachfolgenden
Tagesordungspunkt 9 durch neue Ermächtigungen ersetzt werden, die den Vorstand in
Anpassung an die aktuellen Kapitalverhältnisse der Gesellschaft ermächtigen, Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
250.000.000,00 zu begeben und dabei Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der
Gesellschaft im Umfang von je maximal knapp 25% des aktuellen Grundkapitals zu gewäh-
ren. Zur Bedienung der Options- bzw. Wandlungsrechte sollen neue bedingte Kapitalia
geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und Aufhebung des bestehen-
den bedingten Kapitals und Satzungsänderung

aa) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und Aufhebung des bestehen-
den bedingten Kapitals

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juli 2005 zu damaligem Tagesord-
nungspunkt 7 sowie der diesen Beschluss ändernde Beschluss der Hauptversammlung
vom 6. Juni 2007 zu damaligem Tagesordnungspunkt 9 über die Ermächtigung des
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Vorstands, bis zum 30. Juni 2010 auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen oder Genussrechte auszugeben, sowie das bedingte Kapi-
tal von bis zu EUR 3.390.000,00 gemäß § 6 der Satzung werden aufgehoben.

bb) Satzungsänderung
§ 6 der Satzung in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juni
2007 wird aufgehoben.

b) Ermächtigung I zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und
zum Ausschluss des Bezugsrechts

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Mai
2013 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00
auszugeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrech-
te bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte für
auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 7.837.499,00 nach näherer Maßgabe der
Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. Auf den vorgenannten
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00 sind Schuldverschreibungen
mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht anzurechnen, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 zu Tagesordnungs-
punkt 9 („Ermächtigung II“) begeben wurden, so dass dieser Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 250.000.000,00 insgesamt durch die Ausnutzung der Ermächti-
gung I und der Ermächtigung II nur einmal ausgenutzt werden kann.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf
den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine Konzerngesellschaft
der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die DIC
Asset AG unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist. Für diesen Fall wird der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die
Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungs-
rechte oder -pflichten auf auf den Inhaber lautende Aktien der DIC Asset AG zu
gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.
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(2) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss
Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass
die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand
bestimmten Kreditinstituten oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Werden Schuldverschreibungen von einer Konzerngesellschaft der DIC Asset AG
im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, an der die DIC Asset AG unmittelbar oder
mittelbar zu 100% beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetz-
lichen Bezugsrechts für die Aktionäre der DIC Asset AG nach Maßgabe des vor-
stehenden Satzes sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-
beträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszu-
schließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär
zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschrei-
bungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben
werden, vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschrei-
bungen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Metho-
den ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen,
die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden,
mit einem Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermäch-
tigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden
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• sowohl neue Aktien angerechnet, die aus einem genehmigten Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechts-
freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungs-
recht oder -pflicht ausgegeben werden,

• als auch solche Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversamm-
lung erworben und während der Laufzeit dieser Ermächtigung I gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options-
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußert werden,

• als auch solche Aktien, die bei der Ausübung von mit Options- und/oder Wand-
lungsrecht oder -pflicht aus aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 14. Mai 2008 zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuldverschreibungen mit Options-
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind, soweit diese Schuld-
verschreibungen bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Aus-
gabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder
-pflicht aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008
zu Tagesordnungspunkt 8 ausgegeben worden sind.

(3) Wandlungs- und Optionsrecht, Wandlungspflicht
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-
schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inha-
ber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingun-
gen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DIC Asset AG
berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die DIC Asset AG begebene Options-
schuldverschreibungen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der
Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gege-
benenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des
Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien ent-
fällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.
Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese
Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenen-
falls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.
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Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber
das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand
festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückak-
tien der DIC Asset AG zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der
Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabe-
betrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis
für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet
werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenle-
gung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wand-
lungsrecht gewähren oder eine Options- oder Wandlungspflicht bestimmen,
errechnet sich der Options- bzw. Wandlungspreis nach folgenden Grundlagen:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewäh-
ren, aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125%
des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Aus-
nutzung der Ermächtigung I durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuld-
verschreibungen durch die die Emission begleitenden Banken oder – für den
Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – 125% des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem
entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-
rend der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug genommene Durch-
schnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht
gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wand-
lungspreis 125% des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder
Optionspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei
Fälligkeit der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots
folgendem Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem drit-
ten Handelstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im
Falle eines Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wand-
lungstag bzw. dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 118% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 118% des Referenzkurses ist, 118% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 118% des Referenzkurses, falls die
Inhaber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wand-
lungs- oder Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Opti-
onsrecht Gebrauch machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren
schweren Schadens von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuld-
verschreibungen kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbeschadet des § 9
Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Options-
oder Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer Bestimmung der Bedingun-
gen der Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit die
Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingungen der Schuld-
verschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung
oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. unge-
wöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. Bei einer Kontroller-
langung durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- bzw.
Wandlungspreises vorgesehen werden.
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Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle
der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern
einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden
Aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der DIC Asset AG
im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden
Nachfolgesystem während der zehn Börsentage nach Erklärung der Wandlung
bzw. der Optionsausübung entspricht. Für den Fall, dass die Gesellschaft die Aus-
übung des Rechts zur Zahlung eines Geldbetrages nach Wandlung bzw. Options-
ausübung bekannt gibt, beginnen die zehn Börsentage erst drei Börsentage nach
Bekanntgabe der Gesellschaft, einen Geldbetrag zu zahlen. Die Anleihebedin-
gungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in
bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das
Optionsrecht oder die Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt wer-
den kann.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs-
pflicht bzw. eine Optionspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen
Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit
einem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschreibungen
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuld-
verschreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der
bei Wandlung bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbe-
trag der Schuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2
AktG sind zu beachten.

(4) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-
sondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-
bestimmungen sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw. im
Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bung begebenden Konzerngesellschaft der DIC Asset AG festzulegen.
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c) Schaffung eines bedingten Kapitals I/2008 und Satzungsänderung

aa) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.837.499,00 durch Ausgabe von bis zu 7.837.499
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die
Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente) jeweils mit Options-/Wandlungsrechten/-pflichten, die aufgrund der
von der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlos-
senen Ermächtigung I bis zum 13. Mai 2013 von der DIC Asset AG oder einer Konzern-
gesellschaft der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG, an der die DIC Asset AG unmit-
telbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächtigung I entsprechenden
Options- bzw. Wandlungspreis:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren,
aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125% des volu-
mengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung
I durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuldverschreibungen durch die die
Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-
rechts – 125% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit
Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug
genommene Durchschnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewäh-
ren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 125%
des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Opti-
onspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit
der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots folgendem
Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Han-
delstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines
Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag bzw.
dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 118% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 118% des Referenzkurses ist, 118% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 118% des Referenzkurses, falls die Inha-
ber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder
Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch
machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der
Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens
von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung bzw. Optionsaus-
übung verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wand-
lung bzw. Optionsausübung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder
eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die aufgrund der Ausübung des Opti-
ons- bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht
ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
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bb) Satzungsänderung
In die Satzung wird ein neuer § 6 (Bedingte Kapitalia) Absatz 1 eingefügt:

„(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.837.499,00, eingeteilt in bis zu Stück
7.837.499 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2008).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung Ver-
pflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der DIC Asset
AG oder einer Konzerngesellschaft der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG, an der die
DIC Asset AG unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen
Ermächtigung I ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung
verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung bzw. Optionsausübung erfüllen,
soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächti-
gung entsprechenden Options- bzw. Wandlungspreis:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren,
aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125% des volu-
mengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung
I durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuldverschreibungen durch die die
Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-
rechts – 125% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit
Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug
genommene Durchschnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewäh-
ren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 125%
des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Opti-
onspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit
der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots folgendem
Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Han-
delstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines
Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag bzw.
dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 118% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 118% des Referenzkurses ist, 118% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 118% des Referenzkurses, falls die Inha-
ber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder
Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch
machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der
Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens
von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- oder
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen."

cc) Ermächtigung zur Satzungsanpassung
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonsti-
gen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die
nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach
Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des beding-
ten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten.

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Aus-
gabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen aus der Ermächtigung I auszu-
schließen, ist im Anschluss an Tagesordnungspunkt 9 abgedruckt.
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9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und die
Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals; Beschlussfassung über eine Ermächti-
gung II zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und die Schaf-
fung eines neuen bedingten Kapitals II/2008 sowie entsprechende Satzungsänderun-
gen

Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Ermächtigung I sieht aus Gründen recht-
licher Vorsicht entgegen der bislang üblichen Praxis einen genau berechenbaren Options-
bzw. Wandlungspreis für die Ausübung der Ermächtigung vor. Um Vorstand und Auf-
sichtsrat besser in die Lage zu versetzen, von den unter der Ermächtigung möglichen
Finanzierungsinstrumenten bestmöglich im Finanzierungsinteresse der Gesellschaft
Gebrauch zu machen, soll eine weitere – im Übrigen inhaltsgleiche – Ermächtigung II
beschlossen werden, welche die Festlegung eines genau berechenbaren, höheren Opti-
ons- bzw. Wandlungspreises ermöglicht. Das Gesamtvolumen der aus beiden Ermächti-
gungen begebbaren Schuldverschreibungen soll dabei aber auf einen Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 250.000.000,00 beschränkt sein, so dass dieser Gesamtnennbetrag insge-
samt durch die Ausnutzung der Ermächtigung I und der Ermächtigung II nur einmal aus-
genutzt werden kann.

Zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten und zur Erfüllung von Options-
und/oder Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen, die auf der Grundlage der zu
beschließenden Ermächtigung II ausgegeben wurden, soll ein entsprechendes bedingtes
Kapital II/2008 in gleicher Höhe wie das unter Tagesordnungspunkt 8 lit. c) zur Beschluss-
fassung vorgeschlagene bedingte Kapital I/2008 geschaffen werden. Auch zu diesem
Tagesordnungspunkt wird die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und die Auf-
hebung des bestehenden bedingten Kapitals und eine entsprechende Satzungsänderung
vorgeschlagen, soweit diese nicht bereits zu Tagesordnungspunkt 8 beschlossen worden
sein sollten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und Aufhebung des bestehen-
den bedingten Kapitals und Satzungsänderung

aa) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und Aufhebung des bestehen-
den bedingten Kapitals
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Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juli 2005 zu damaligem Tagesord-
nungspunkt 7 sowie der diesen Beschluss ändernde Beschluss der Hauptversammlung
vom 6. Juni 2007 zu damaligem Tagesordnungspunkt 9 über die Ermächtigung des
Vorstands, bis zum 30. Juni 2010 auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen oder Genussrechte auszugeben, sowie das bedingte Kapi-
tal von bis zu EUR 3.390.000,00 gemäß § 6 der Satzung werden aufgehoben, soweit
deren Aufhebung nicht bereits durch die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8
lit. a) erfolgt ist.

bb) Satzungsänderung
§ 6 der Satzung in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juni
2007 wird aufgehoben, soweit dessen Aufhebung nicht bereits durch die Beschluss-
fassung zu Tagesordnungspunkt 8 lit. a) erfolgt ist.

b) Ermächtigung II zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen
und zum Ausschluss des Bezugsrechts

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Mai
2013 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00
auszugeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrech-
te bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte für
auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 7.837.499,00 nach näherer Maßgabe der
Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. Auf den vorgenannten
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00 sind Schuldverschreibungen
mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht anzurechnen, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 zu Tagesordnungs-
punkt 8 („Ermächtigung I“) begeben wurden, so dass dieser Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 250.000.000,00 insgesamt durch die Ausnutzung der Ermächti-
gung I und der Ermächtigung II nur einmal ausgenutzt werden kann.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf
den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine Konzerngesellschaft
der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die DIC
Asset AG unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist. Für diesen Fall wird der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die
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Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungs-
rechte oder -pflichten auf auf den Inhaber lautende Aktien der DIC Asset AG zu
gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.

(2) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss
Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass
die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand
bestimmten Kreditinstituten oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Werden Schuldverschreibungen von einer Konzerngesellschaft der DIC Asset AG
im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, an der die DIC Asset AG unmittelbar oder
mittelbar zu 100% beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetz-
lichen Bezugsrechts für die Aktionäre der DIC Asset AG nach Maßgabe des vor-
stehenden Satzes sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-
beträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszu-
schließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär
zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschrei-
bungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben
werden, vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschrei-
bungen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Metho-
den ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen,
die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden,
mit einem Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermäch-
tigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden
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• sowohl neue Aktien angerechnet, die aus einem genehmigten Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechts-
freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungs-
recht oder -pflicht ausgegeben werden,

• als auch solche Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversamm-
lung erworben und während der Laufzeit dieser Ermächtigung II gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options-
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußert werden,

• als auch solche Aktien, die bei der Ausübung von mit Options- und/oder Wand-
lungsrecht oder -pflicht aus aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 14. Mai 2008 zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuldverschreibungen mit Options-
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind, soweit diese Schuld-
verschreibungen bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Aus-
gabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder
-pflicht aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008
zu Tagesordnungspunkt 9 ausgegeben worden sind.

(3) Wandlungs- und Optionsrecht, Wandlungspflicht
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-
schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inha-
ber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingun-
gen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DIC Asset AG
berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die DIC Asset AG begebene Options-
schuldverschreibungen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der
Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gege-
benenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des
Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien ent-
fällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.
Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese
Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenen-
falls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.
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Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber
das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand
festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückak-
tien der DIC Asset AG zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der
Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabe-
betrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis
für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet
werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenle-
gung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wand-
lungsrecht gewähren oder eine Options- oder Wandlungspflicht bestimmen,
errechnet sich der Options- bzw. Wandlungspreis nach folgenden Grundlagen:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewäh-
ren, aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 130%
des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Aus-
nutzung der Ermächtigung II durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuld-
verschreibungen durch die die Emission begleitenden Banken oder – für den
Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – 130% des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem
entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-
rend der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug genommene Durch-
schnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht
gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wand-
lungspreis 130% des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder
Optionspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei
Fälligkeit der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots
folgendem Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem drit-
ten Handelstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im
Falle eines Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wand-
lungstag bzw. dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 120% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 120% des Referenzkurses ist, 120% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 120% des Referenzkurses, falls die
Inhaber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wand-
lungs- oder Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Opti-
onsrecht Gebrauch machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren
schweren Schadens von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veran-
lasst.

Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuld-
verschreibungen kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbeschadet des § 9
Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Options-
oder Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer Bestimmung der Bedingun-
gen der Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit die
Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingungen der Schuld-
verschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung
oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. unge-
wöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. Bei einer Kontroller-
langung durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- bzw.
Wandlungspreises vorgesehen werden.
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Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle
der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern
einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden
Aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der DIC Asset AG
im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden
Nachfolgesystem während der zehn Börsentage nach Erklärung der Wandlung
bzw. der Optionsausübung entspricht. Für den Fall, dass die Gesellschaft die Aus-
übung des Rechts zur Zahlung eines Geldbetrages nach Wandlung bzw. Options-
ausübung bekannt gibt, beginnen die zehn Börsentage erst drei Börsentage nach
Bekanntgabe der Gesellschaft, einen Geldbetrag zu zahlen. Die Anleihebedin-
gungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in
bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das
Optionsrecht oder die Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt wer-
den kann.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs-
pflicht bzw. eine Optionspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen
Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit
einem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschreibungen
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuld-
verschreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der
bei Wandlung bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbe-
trag der Schuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2
AktG sind zu beachten.

(4) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-
sondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-
bestimmungen sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw. im
Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bung begebenden Konzerngesellschaft der DIC Asset AG festzulegen.
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c) Schaffung eines bedingten Kapitals II/2008 und Satzungsänderung

aa) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.837.499,00 durch Ausgabe von bis zu 7.837.499
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitaler-
höhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inha-
ber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) jeweils mit Options-/Wandlungsrechten/-pflichten, die aufgrund der von
der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlosse-
nen Ermächtigung II bis zum 13. Mai 2013 von der DIC Asset AG oder einer Konzern-
gesellschaft der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG, an der die DIC Asset AG unmit-
telbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächtigung II entsprechenden
Options- bzw. Wandlungspreis:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren,
aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 130% des volu-
mengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung
II durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuldverschreibungen durch die die
Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-
rechts – 130% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit
Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug
genommene Durchschnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewäh-
ren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 130%
des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Opti-
onspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit
der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots folgendem
Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Han-
delstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines
Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag bzw.
dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 120% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 120% des Referenzkurses ist, 120% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 120% des Referenzkurses, falls die Inha-
ber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder
Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch
machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der
Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens
von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung bzw. Optionsaus-
übung verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wand-
lung bzw. Optionsausübung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder
eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die aufgrund der Ausübung des Opti-
ons- bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht
ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
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bb) Satzungsänderung
In die Satzung wird ein neuer § 6 (Bedingte Kapitalia) Absatz 2 eingefügt:

„(2) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.837.499,00, eingeteilt in bis zu Stück
7.837.499 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2008).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung Ver-
pflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der DIC Asset
AG oder einer Konzerngesellschaft der DIC Asset AG im Sinne von § 18 AktG, an der die
DIC Asset AG unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen
Ermächtigung II ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung
verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung bzw. Optionsausübung erfüllen,
soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächti-
gung II entsprechenden Options- bzw. Wandlungspreis:

• Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren,
aber keine Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 130% des volu-
mengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung
II durch den Vorstand und der Zuteilung der Schuldverschreibungen durch die die
Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-
rechts – 130% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit
Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug
genommene Durchschnittskurs, nachfolgend auch der „Referenzkurs“).

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewäh-
ren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 130%
des Referenzkurses.

• Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Opti-
onspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit
der Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebots folgendem
Betrag:
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– falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den 20 Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Han-
delstag entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines
Übernahmeangebots mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag bzw.
dem Optionstag („Durchschnittskurs“)

– geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
– größer als der Referenzkurs und kleiner 120% des Referenzkurses ist, dem

Durchschnittskurs,
– größer oder gleich 120% des Referenzkurses ist, 120% des Referenzkurses.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 120% des Referenzkurses, falls die Inha-
ber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder
Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch
machen.

– Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der
Schuldverschreibungen zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens
von der Gesellschaft eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- oder
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen."

cc) Ermächtigung zur Satzungsanpassung
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonsti-
gen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die
nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach
Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des beding-
ten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten.
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Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Aus-
gabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen aus der Ermächtigung II auszu-
schließen, ist im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt abgedruckt.

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG zu
Punkt 8 und 9 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigungen des Vorstands,
das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen aus der Ermächtigung I und der Ermächtigung II auszuschließen

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juli 2005 mit Änderungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 6. Juni 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 30. Juni 2010
einmalig oder mehrfach auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder Genussrechte zu begeben, zu deren Bedienung ein bedingtes Kapital von bis zu
EUR 3.390.000,00 geschaffen worden ist, welches in § 6 der Satzung niedergelegt ist.

Der Vorstand hat von dieser bestehenden Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht. Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen können jedoch wesentliche Instrumente sein, um
für eine angemessene Kapitalausstattung als entscheidende Grundlage der Unternehmens-
entwicklung zu sorgen. Der Gesellschaft fließt zumeist zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihr
später unter Umständen als Eigenkapital erhalten bleibt. Um der Gesellschaft die Möglichkeit
einer zinsgünstigen Fremdfinanzierung zu erhalten, soll die bisherige Ermächtigung aufgeho-
ben und durch neue Ermächtigungen ersetzt werden.

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente („Schuldverschreibungen“) im –
aufgrund der Anrechnungsklausel – Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00 sowie
zur Schaffung der dazugehörigen bedingten Kapitalia von je bis zu EUR 7.837.499,00 sollen
dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapital-
marktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und
zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Der Grund dafür, dass zwei Ermächtigungen zur Ausgabe von Schuldverschreibungen vorge-
sehen werden, ist, dass in jüngerer Zeit mehrere Gerichtsentscheidungen ergangen sind, nach
denen entgegen der bisherigen allgemeinen Praxis die Festlegung eines Mindestpreises in
einer mit einem bedingten Kapital unterlegten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen unzulässig sein soll. Stattdessen soll es erforderlich sein, einen kon-
kreten Wandlungs- oder Optionspreis oder eine Formel für dessen Berechnung vorzusehen.
Das ist mit einem erheblichen Verlust an Flexibilität verbunden, und die Möglichkeit, bei Bege-
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bung der Schuldverschreibung auf seit der unter Umständen bis zu fünf Jahre zurückliegen-
den Erteilung der Ermächtigung eingetretene Marktentwicklungen zu reagieren, ist einge-
schränkt. Durch die Einräumung von zwei Ermächtigungen erhält die Gesellschaft die Mög-
lichkeit, sich im Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung für die Ermächtigung mit
den dann vorherrschenden Marktbedingungen besser entsprechenden Konditionen zu ent-
scheiden und so bessere Finanzierungskonditionen zu erzielen.

Die beiden Ermächtigungen zur Ausgabe von Schuldverschreibungen sind unabhängig
voneinander und werden getrennt zur Abstimmung gestellt. Das Volumen beider Ermächti-
gungen ist allerdings in der Weise beschränkt, dass nach beiden Ermächtigungen gemein-
sam nur insgesamt höchstens Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 250.000.000,00 ausgegeben werden können.

Ermächtigung I und bedingtes Kapital I/2008 (Tagesordnungspunkt 8)
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen
zu, die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind (§ 221 Abs. 4 i. V.
m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere durch den Vorstand
bestimmte Kreditinstitute oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung aus-
zugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzu-
bieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG).

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbete-
nen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der
Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen
Wandlungs- und Optionsrechten oder -pflichten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw.
Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder -pflichten
nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermög-
licht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wandlungs-
rechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der den
Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die
Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen
und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festle-
gung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Eine marktnahe
Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechtes
nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und
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damit der Konditionen dieser Schuldverschreibungen) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist.
Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch
dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung
der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand
eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgrei-
che Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.
Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der
Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, son-
dern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die
Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz
2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für
Bezugsrechtsausschlüsse von 10% des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhal-
ten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das höchstens zur Sicherung der Options- oder
Wandlungsrechte bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, beträgt höchstens 10%
des derzeitigen Grundkapitals. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbe-
schluss ist ebenfalls sicher gestellt, dass auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10%-
Grenze nicht überschritten wird, da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrück-
lich 10% des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorlie-
genden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden sowohl neue Aktien ange-
rechnet, die aus einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-
lungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden als auch solche Aktien, die aufgrund einer
Ermächtigung der Hauptversammlung erworben und während der Laufzeit der Ermächti-
gung I gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zur nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder
Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, als auch
solche Aktien, die bei der Ausübung von mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht
aus aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 zu Tagesord-
nungspunkt 9 gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind, soweit diese
Schuldverschreibungen bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht nach der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 zu Tagesordnungspunkt 8 ausgege-
ben worden sind.
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Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte
wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässe-
rungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrechten
oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem
der hypothetische Börsenpreis der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere
finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt
nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypotheti-
schen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung, ist nach dem Sinn
und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des
nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor
Ausgabe der mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldver-
schreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vor-
gesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt.
Damit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass
den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nach-
teil entstehen kann. Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktge-
rechte Konditionenfestsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwäs-
serung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem
Verfahren werden die Schuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabepreis angeboten;
jedoch werden einzelne Bedingungen der Schuldverschreibungen (z. B. Zinssatz und ggf. Lauf-
zeit) auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der
Gesamtwert der Schuldverschreibung marktnah bestimmt. All dies stellt sicher, dass eine nen-
nenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht ein-
tritt.

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft
auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder dem Eintritt der Options-
oder Wandlungspflicht jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhal-
ten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesell-
schaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzier-
barkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.
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Ermächtigung II und bedingtes Kapital II/2008 (Tagesordnungspunkt 9)
Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung nebst bedingtem Kapital ist
mit Ausnahme der Vorgaben für die Festlegung des Wandlungs- bzw. Optionspreises inhalts-
gleich mit der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung nebst bedingtem
Kapital.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die Ausführungen in diesem Bericht zu
Tagesordnungspunkt 8 verwiesen. Diese gelten sinngemäß auch als Begründung dafür, dass die
Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Begebung der Schuldverschreibungen
nach Tagesordnungspunkt 9 ebenso gerechtfertigt sind wie bei Tagesordnungspunkt 8.

10. Änderung der Satzung in § 15 zur Ermöglichung von Abschlagszahlungen auf den
Bilanzgewinn

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

In § 15 der Satzung (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) wird ein neuer
Absatz 3 eingefügt, der wie folgt lautet:

„(3) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre ausschütten.“
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Ausliegende Unterlagen

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden folgende Unterlagen in den
Geschäftsräumen der DIC Asset AG, Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt am Main,
zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Aktionäre ausliegen:

– der Jahresabschluss der DIC Asset AG und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007,
der zusammengefasste Lage- und Konzernlagebericht, der Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4
HGB (Tagesordnungspunkt 1);

– der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht bei der Veräußerung
eigener Aktien auszuschließen (Tagesordnungspunkt 7);

– der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über
die Gründe für die Ermächtigungen des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen aus der Ermächtigung I
und der Ermächtigung II auszuschließen (Tagesordnungspunkte 8 und 9).

Die vorbezeichneten Unterlagen können vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung
an auch unter der Internetadresse www.dic-asset.de eingesehen werden. Sie werden auch in
der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktio-
när unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen erteilt. Über-
sendungsverlangen können an folgende Adresse gerichtet werden:

DIC Asset AG
Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 9 45 48 58 - 99
Telefon: +49 (0) 69 9 45 48 58 - 0
Email: ir@dic-asset.de
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12
der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesit-
zes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher
oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des
23. April 2008, 00.00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens bis
zum Ablauf des 7. Mai 2008, 24.00 Uhr, zugegangen sein:

DIC Asset AG
c/o DZ Bank AG
c/o dwpbank – Deutsche WertpapierService Bank AG
WDHHV
Wildunger Str. 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: + 49 (0) 69 5099 1110
Email: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zuge-
sandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut
zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger
Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vorneh-
men.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine depotführende Bank, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu
erteilen, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der
in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt wird.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, an die Weisungen
der Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. Aktionäre, die einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
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mächtigen möchten, benötigen hierfür eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte zu gewährleisten, sollte die Bestellung möglichst früh bei
dem depotführenden Institut eingehen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden sollen, muss der
Aktionär Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen sind
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung
befugt. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Vollmach-
ten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bitten wir,
bis Freitag, den 9. Mai 2008 (Posteingang), an die DIC Asset AG, Eschersheimer Landstraße
223, 60320 Frankfurt am Main, zurückzusenden.

Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind jeder Eintrittskarte beigefügt. Sie wer-
den zudem auf Verlangen jeder stimmberechtigten Person in Textform übermittelt und sind
unter der Adresse DIC Asset AG, Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt am Main,
erhältlich.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.349.999,00 und ist in 31.349.999 Stückaktien
eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt damit 31.349.999.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einzelnen oder allen
Tagesordnungspunkten im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären
im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

DIC Asset AG
Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 9 45 48 58 - 99

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bei der Gesellschaft unter der vorgenann-
ten Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehen, wer-
den unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG nach ihrem Eingang unter der Internet-
adresse www.dic-asset.de veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht
berücksichtigt.

Frankfurt am Main, im April 2008
DIC Asset AG
– Der Vorstand –
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Anfahrt zur Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, Frankfurt am Main

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U-Bahnlinie U5 in Richtung Preungesheim,
Haltestelle Nibelungenallee/Deutsche Nationalbibliothek

Mit dem Pkw:
Von Norden/Süden (A5) oder Westen (A66): Nordwestkreuz Richtung Miquelallee bis Auto-
bahnende, auf dem Alleenring der Beschilderung Fulda/Hanau folgen.
3. Kreuzung rechts Richtung Stadtmitte, nach ca. 20 Metern in die Tiefgarage der Deutschen
Nationalbibliothek (kostenpflichtig).

Von Osten (A3): Am Offenbacher Kreuz auf A661 Richtung Bad Homburg.
Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim, Abfahrt Berkersheim Richtung Stadtmitte,
ca. 4 km geradeaus. Die große Kreuzung Alleenring überqueren, nach ca. 20 Metern in die
Tiefgarage der Deutschen Nationalbibliothek (kostenpflichtig).
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